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Produktinformationsblatt zur „SquareTrade Garantie + Unfallschutz“ 

 

Sehr geehrte Kundin, 

sehr geehrter Kunde, 

mit nachfolgenden Informationen geben wir Ihnen einen ersten Überblick über die angebotene Versicherung im Rahmen des 

Produkts „SquareTrade Garantie + Unfallschutz“. Bitte beachten Sie, dass diese Informationen nicht abschließend sind. Der 

vollständige Vertragsinhalt ergibt sich aus Ihrem Versicherungsantrag, dem Versicherungsschein, den beigefügten 

Vertragsinformationen zur „SquareTrade Garantie + Unfallschutz“ sowie den beigefügten Versicherungsbedingungen zur 

„SquareTrade Garantie + Unfallschutz“, auf die wir im Folgenden jeweils verweisen, und ergänzend aus den gesetzlichen 

Bestimmungen. Bitte lesen Sie daher die gesamten Vertragsdokumente sorgfältig durch. 

 

1. Welche Art der Versicherung bieten wir an? 

Mit der „SquareTrade Garantie + Unfallschutz“ bieten wir eine Versicherung an, die Versicherungsschutz im Fall von 

bestimmten Sach- bzw. Unfallschäden gewährt, die an einem neuen E-Book-Reader der Marke „Kindle“ (im folgenden 

„Kindle“) auftreten können. Der Versicherungsschutz wird auf Grundlage der Versicherungsbedingung zur „SquareTrade 

Garantie + Unfallschutz“ (im folgenden „AVB“) gewährt. 

 

2. Was ist versichert? 

Versichert unter der „SquareTrade Garantie + Unfallschutz“  ist ein neues E-Book-Reader der Marke „Kindle“, welches 

ausschließlich privat genutzt wird.  

Versichert sind anfallende Reparatur- und Austauschkosten nach Ablauf der Herstellergarantie sowie Unfallschäden an dem 

Kindle. Weitere Einzelheiten finden Sie in § 3 AVB. 

Versicherungsschutz wird maximal bis zur Höhe des Kaufpreises gewährt (Versicherungshöchstsumme). Die für Ihren 

Versicherungsschutz geltende Versicherungshöchstsumme entnehmen Sie bitte dem Versicherungsschein. 

 

3. Wie hoch ist Ihr Beitrag und wann müssen Sie ihn bezahlen? 

Der einmalig zu entrichtende Beitrag inklusive Versicherungssteuer beträgt: €34.99 für Wi-Fi oder €39.99 für 3G+Wi-Fi. 

Dieser einmalige Beitrag ist unverzüglich bei Abschluss des Vertrages über die auf www.amazon.de zur Verfügung gestellten 

Zahlungsmethoden zu zahlen. 

Sie haben Ihre Pflicht zur Zahlung erfüllt, wenn die Prämie nach Vertragsabschluss eingezogen oder der angegebenen 

Kreditkarte dauerhaft belastet werden kann und Sie der Einziehung bzw. der Belastung nicht widersprechen. Die Einzelheiten 

entnehmen Sie bitte § 10 und § 11 AVB. 

 

4. Welche Leistungsausschlüsse bestehen? 

Nicht alle denkbaren Schadensfälle sind vom Versicherungsschutz umfasst. In manchen Fällen kommt ein 

Leistungsausschluss in Betracht. 

Nicht versichert sind insbesondere Schäden: 

 Aus vorsätzlichen Handlungen und zweckwidrigen Verwendungen; 

 durch extreme Wetterbedingungen sowie nukleare Strahlung; 

 durch Software, Programme oder elektronische Viren; 

 die daraus resultieren, dass das versicherte Kindle aufgrund eines Schadens nicht genutzt werden kann; 

 Kosten, die durch die Herstellergarantie gedeckt sind; 

 Kosten für den Ersatz oder die Wiederherstellung jeglicher Form von Daten, Software, Information oder Musik, die 

auf dem versicherten Kindle gespeichert sind bzw. waren. 

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 4 AVB. 

Falls Sie einen Schaden grob fahrlässig herbeiführen, kann dies zu einer anteiligen Kürzung der Versicherungsleistung 

führen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte § 17 AVB. 

 

http://www.amazon.de/
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5. Welche Pflichten haben Sie bei Vertragsabschluss und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten haben? 

Damit wir Ihren Antrag ordnungsgemäß prüfen können, müssen Sie die in dem Antragsformular enthaltenen Fragen 

wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. Wenn Sie falsche oder unvollständige Angaben machen, können wir unter 

Umständen – auch noch nach längerer Zeit – vom Vertrag zurücktreten. Das kann sogar zur Folge haben, dass Sie Ihren 

Versicherungsschutz rückwirkend teilweise oder ganz verlieren. 

 

6. Welche Pflichten haben Sie während der Vertragslaufzeit und welche Folgen können Verletzungen dieser Pflichten 

haben? 

Ändern sich Umstände, nach denen Sie bei Ausfüllen Ihres Antrages oder in weiteren Schriftstücken gefragt worden sind, 

muss der Versicherungsschutz möglicherweise angepasst werden. Eventuelle Änderungen müssen Sie deshalb dem 

Versicherer mitteilen.  

Beachten Sie diese Pflicht bitte sorgfältig. Ein Verstoß hiergegen kann Konsequenzen für Ihren Versicherungsschutz haben. 

Je nach Art der Pflichtverletzung können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Unter Umständen 

kann sich der Versicherer vorzeitig vom Vertrag lösen. 

 

7. Welche Pflichten haben Sie bei Eintritt des Versicherungsfalls und welche Folgen können Verletzungen dieser 

Pflichten haben? 

Den Versicherungsfall müssen Sie unverzüglich der in § 1 Nr. 4 AVB genannten Anzeigestelle anzeigen. Auf unser 

Verlangen hin müssen Sie uns auch weitere Auskünfte wahrheitsgemäß erteilen und gegebenenfalls nachweisen. Wenn Sie 

gegen diese Pflichten verstoßen, können Sie Ihren Versicherungsschutz ganz oder teilweise verlieren. Näheres entnehmen Sie 

bitte §§ 15 und 16 AVB. 

 

8. Wann beginnt und endet Ihr Versicherungsschutz? 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Datum. Die Dauer des 

Versicherungsschutzes beträgt drei Jahre und endet mit Ablauf des dritten Jahres automatisch. Der Versicherungsschutz 

endet vorzeitig, wenn Ihnen gegenüber bereits vor Ablauf der 3 Jahre eine Leistung aus diesem Vertrag erbracht wird, durch 

die die Versicherungshöchstsumme erreicht wird. Möchten Sie mehr zu diesem Thema wissen, sehen Sie bitte in AVB  unter 

§ 5 Ziff. 2 und 9 nach. 

 

9. Wie können Sie Ihren Vertrag beenden? 

Sie können nach Ablauf der Widerrufsfrist jederzeit den Versicherungsvertrag zum Ende des laufenden Kalendermonats 

durch eine Mitteilung in Textform an die in § 1 Nr. 4 genannten Anzeigestelle kündigen. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie 

bitte § 12 AVB. 

 


